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Die Bank
gibt
Auskunft

Dr. Emil Gwalter

Vermögensanlage
Da ich nur eine sehr hescheide-

ne Merzte zusammen mit der

/iHV-Atoamairenfe beziehe,
habe ich mir eine Anlage
in form einer Leibrenten-Ver-

Sicherung in der Höhe von
fr. tOO 000.- z'iberZe^t. Mein
Vermögen beträft rund
fr. 500 000.-. £s ist vorwiegend
in sicheren Ob/igationen, AbZi-

en- und OMZ^afzonenfonds so-

wie Senioren-Honti an^eZe^t.

Me ich nun aber feststeZZe,

istderrlbschZuss einer Versiehe-

run# zum /'etzi^en ZeitpunZct

we^en den tiefen Zinsen sehr

un^üns%. Die Rente« bZeiben

/a dann lebenslang tief hoch-
stens der .Bonus Zcönnte etwas

zu/egen. tch bin nun 65 /ahre
ait. So bin ich denn heute ver-

unsichert, da ich natürZz'ch auch
bedenke, dass ich auch noch aZt

werden bann und ein Zuwarten
problematisch ist. Einziger Vor-
tez'Z: Die Leuten müssen nur zu
60% aZs fin/commen versteuert

werden, wohingegen Vermö-

gensbeträge zu t00% Steuer-

p/Zichfig sind.
Die andere Möglichkeit wäre

natürZich, das GeZd auf der
Bank zu Zassen und Anlagen zu
fr. 200 000.- zu tätigen. Aber
weZche? Mit Anlagefonds habe
ich bisher eher schZechte frfah-
runden gemacht.

Raten Sie mir zum AbschZuss

der Versicherung zum /etzige«
Zeitpunkt?

Was soZZ ich anderseits mit
den erwähnten Anlagen vor-
Lehren?

SoZZ ich mein Vermögen, das

auf drei Banken piaziert ist,
einer einzigen Bank zur Vermö-

gensverwaZtung übergeben, um
bessere .Renditen zu erzieZen?

Wie hoch sind die Gebühren

da/ur, und bann man diese in
der SteuererbZärung abziehen?

Was meinen Sie - aZs AZter-

native - zum Häuf von Abfien
ABB-Jnhaber, AZusuisse-Namen,

NestZe-Namen, Ciba-Namen,
Sandoz-Namen, SMH-tnhaber,
fZsevier?

t. GrundsätzZiches

Für alle Ihre Entscheide ist
ein Punkt wesentlich, den ich
nicht kenne: Kann ich mit
meiner AHV-Rente, Witwen-
rente und dem Vermö-
gensertrag leben oder muss
ich jährlich einen Teil des Ka-

pitals «opfern»? Ich hoffe für
Sie, dass die Einkünfte für den
Lebensunterhalt ausreichen.
In diesem Fall sollte die Er-

haltung des Vermögens Ihr
oberstes Prinzip sein.

2. AbtienanZagen
Bis vor kurzem hat der Grund-
satz gegolten, dass die Börsen
die wirtschaftliche Entwick-
lung 6 bis 12 Monate im vor-
aus vollziehen. Nach diesem

Prinzip sollten wir goldenen
Zeiten entgegengehen. Hiefür
fehlt mir jedoch zur Zeit der
Glaube. In letzter Zeit sind
Wirtschaftsprognosen lau-
fend nach unten korrigiert
worden. Namentlich ist noch
keine Trendwende bei der Ar-
beitslosigkeit in Sicht.

Der «Crash» von 1987 ist
mir immer noch in lebhafter
Erinnerung. Ich habe den
Eindruck, dass die Aktien-
markte zur Zeit wieder ein la-
biles Stadium erreicht haben
und schliesse einen baldigen
neuen «Crash» nicht aus.

Dies ist meine ganz persönli-
che Ansicht, und ich empfeh-
le Ihnen, die Meinung der
Anlageberater Ihrer Banken
zu dieser Prognose zu hinter-
fragen.

Bei der Auswahl von Akti-
enanlagen sollte man sich un-
ter anderem überlegen, wie
konjunkturabhängig eine Ge-

Seilschaft ist. Nestlé (Nah-
rungsmittel) und Ciba/San-
doz Novartis, zum grossen
Teil Pharma) sollten relativ
konjunkturresistent sein. Die
anderen, von Ihnen genann-
ten Firmen: ABB, Alusuis-
se/Lonza und SMH sind zwei-
fellos gut geführte Gesell-
schatten. Sie sind jedoch
vorwiegend im Investitions-
güterbereich (ABB) engagiert
oder stellen zum Teil Luxus-
Produkte her (SMH). Die Akti-
en solcher Gesellschaften ha-
ben in der Regel die Tendenz,
stärker nach oben oder unten
zu variieren. Entsprechend
grösser sind die Chancen und
Risiken für Kursgewinne oder
-Verluste. Elsevier kenne ich
zu wenig, glaube aber, dass die
Gesellschaft vorwiegend im
Verlagswesen tätig ist. Ich
würde das Aktienengagement
sukzessive etwas abbauen und
dabei diejenigen Titel in erster
Linie verkaufen, die Ihnen
die grössten Kursgewinne ge-
bracht haben und die am
ehesten konjunkturempfind-
lieh sind.

3. Anlagefonds
Die Palette der Anlagefonds
ist so reichhaltig wie diejeni-
ge der übrigen Anlage-Instru-
mente. Es gibt konservative
und spekulative Anlagefonds
und eine Vielzahl von Vari-
anten zwischen diesen Extre-
men. Auch hier würde ich in
günstigen Momenten etwas
abbauen, und zwar in erster
Linie bei Fonds, die vorwie-
gend in Fremdwährungen
engagiert sind, und bei Akti-
enfonds. Es gibt sogenannte
«BVG-Fonds»; das sind

Fonds, welche die strengen
Regeln beachten, die auch für
Pensionskassen gelten. Für
mich sind sie am ehesten für
Senioren geeignet.

4. SoZZ ich meiner Bank einen

VermögensverwaZtwngsau/brag
erteilen

Wie Sie in Ihrem Schreiben
selber zugeben, sind Sie kein
Anlageprofi. In diesem Fall
würde ich Ihnen die Vermö-
gensverwaltung einer Bank

empfehlen. Dabei können Sie

in der Regel zwischen zwei
Varianten wählen. In der
einen Variante erteilen Sie

der Bank die Vollmacht,
sämtliche Handlungen aus-
zuführen, die sie in Ihrem In-
teresse für sinnvoll hält. In
der anderen Variante unter-
breitet Ihnen der Anlagebera-
ter Vorschläge und darf erst

handeln, wenn Sie ihm Ihr
Einverständnis erteilt haben.
In beiden Fällen können Sie

sich jederzeit mit Ihrem An-
lageberater über Ihre Vermö-
gensanlage aussprechen. Sie

können ihm auch jederzeit
das Mandat entziehen, wenn
Sie mit seinen Leistungen
nicht zufrieden sind. Diese

Dienstleistung kostet Sie eine
Gebühr, die jedoch im Ver-
gleich zur Gegenleistung der
Bank angemessen ist.

WIEDER AKTIV
Wenn gehen schwerfällt

Allwetter-Elektro-Mobile

führerscheinfrei

2 starke El.-Motoren überwinden
jede Steigung bis 30%

Vertrieb und Service in der Schweiz

Werner Hueske
Handelsagentur

Seestrasse 22, 8597 Landschlacht
Telefon 079 - 335 49 10

ö gross Mit und ohne fester Kabine klein
Occassionen sind auch lieferbar

Bitte ankreuzen und Prospekt anfordern.
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Altersrenten ausgerichtet.
Dabei werden
• die eigenen ungeteilten

Einkommen aus ledigen
Jahren,

• die gesplitteten, das heisst
halbierten Einkommen der
Eheleute aus den Ehejah-
ren,

• die ungeteilten Erzie-

hungs- oder Betreuungs-
gutschriften aus ledigen
Jahren,

• die gesplitteten, das heisst
halbierten Erziehungs-
oder Betreuungsgutschrif-
ten der Eheleute aus den
Ehe jähren

angerechnet. Für Versicherte,
die mehrmals verheiratet wa-

ren, sind für die verschiede-

nen Ehen jeweils entspre-
chend differenzierte Berech-

nungen notwendig.
Bei höherem Gesamtan-

spruch werden die beiden
Einzelrenten der Ehegatten
auf 150 Prozent der einfa-
chen Altersrente, das heisst
auf monatlich 2985 Franken
plafoniert. Zudem werden die
individuellen Renten der
Eheleute nicht mehr hälftig
aufgeteilt, sondern im Ver-

hältnis, in dem sie am Ge-

samtanspruch beteiligt sind,
ausbezahlt.

Zusätzliche Differenzie-

rungen ergeben sich, wenn
Eheleute die Renten indivi-
duell vorbeziehen, wie dies
mit der 10. AHV-Revision stu-
fenweise ermöglicht wird.

In jedem Fall wird die
Bank Sie nach Ihren Anlage-
zielen ausfragen. Was soll im
Vordergrund sein: Sicherheit,
Rendite, Kursgewinne oder
eine Kombination dieser
Elemente? Grundsätzlich
schliessen sie sich gegensei-
tig aus: mehr Ertrag mehr
Risiko.

Ich würde von mehreren
Banken eine Offerte einho-
len. In erster Linie würde ich
die drei Banken anfragen, mit
denen Sie bereits Beziehun-

gen haben. Grundsätzlich
würde ich mindestens die
drei Grossbanken und die zu-
ständige Kantonalbank zur
Offertstellung einladen. Den
endgültigen Auftrag würde
ich dann einer einzigen Bank
erteilen.

5. Eeibrenfenversicberim#
/a oder nein?

Grundsätzlich arbeiten die

Versicherungsgesellschaften
bei der Berechnung von Leib-
renten mit einem sogenann-
ten «technischen Zinsfuss».
Dies ist ein Durchschnitts-
zins, der - entsprechend dem
langfristigen Engagement der
Gesellschaft bei Leibrenten -
der langfristigen Zinsent-
Wicklung Rechnung trägt. Zu-
sätzlich enthält er eine Risi-

komarge, weshalb er relativ
klein ist. In der Regel beträgt
er zwischen 3 und 3,5%. Die
Aktiven, die der Finanzierung
von Leibrenten dienen, set-

zen sich aus Wertschriften
mit gestaffelten Ausgabeda-
ten und Fälligkeiten zusam-
men. Somit befinden sich
darunter Wertschriften mit
hohem, mittlerem und
tiefem Zins. Dadurch wer-
den die periodischen Zins-
Schwankungen im Portefeuil-
le der Versicherungsgesell-
Schäften mehr oder weniger
abgeschwächt. Die Konkur-
renz der Versicherer hat dazu

geführt, dass der Kunde in
einem gewissen Ausmass am
Gewinn der Gesellschaft
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durch einen Bonus beteiligt
wird.

In jüngster Zeit haben die
Grossbanken mit Versiehe-

rungsgesellschaften Koopera-
tionsvereinbarungen abge-
schlössen, um sogenannte
«Allfinanz-Dienstleistungen»
anzubieten. So arbeitet z.B.

die SBG mit der Rentenan-
stalt, der SBV mit der Zürich
Versicherung und die SKA

mit CS Life und Winterthur
zusammen. Dies hat dazu ge-
führt, dass die Banken Sie

auch in Versicherungsfragen
beraten können.

Persönlich würde ich mit
dem Abschluss einer Leibren-
ten-Versicherung noch zu-
warten. In späteren Jahren
werden die Bedingungen -
wegen der kürzeren theoreti-
sehen Lebenserwartung -
günstiger.

Die von Ihnen genannte
Treuhandgesellschaft kenne
ich nicht und kann deshalb
auch kein Urteil abgeben. In
Ihrem Fall würde ich prüfen,
ob sie einer der zuständigen
Dachorganisationen ange-
hört oder bei ihnen bekannt
ist. In Frage kommen:
Sc/nve/zen'sclzer Treuhänder-
Verband (STVJ, TosZ/äcb 228,
DäbZböZzZiwe,g" 3, 3000 Bern 6
TeZ. 032/352 49 29
oder:
Schweizerische Vereinigung der

dipZomierten Versicherungs-
/ächZeufe, Cb. de Za Damaz 44,
2 262S2-Trex, TeZ. 022/628 84 60

In der Regel verlangen die-
se Dachverbände von ihren
Mitgliedern einen zuverlässi-

gen Leistungsausweis. Sollte
die genannte Firma bei der
einen oder anderen dieser

Dachorganisationen bekannt
sein, dürfen sie ihr ohne wei-
teres vertrauen.

6. SteueraspeZcte

Sämtliche Bankgebühren
können Sie als Gewinnungs-
kosten von den Steuern ab-

ziehen.
Dr. £miZ Gwa/ter

AHV

Dr. iur. Rudolf Tuor

10. AHV-Revision:

Altersrente
eines überlebenden
Ehegatten
Meine Trau und Zcb beziehen

beute eine maMmaZe Ehepaar-
AZtersrente der A23V und be-

/drehten nun, dass nach dem To-

de eines Ehegatten dem liberie-
benden Ehegatten ab 2 997 au/-
.grand des SpZittings nur noch die

HdZ/te der Ehepaarrente ausge-
richtet wird. 2m weiteren möch-

ten wir wissen, wie es nach dem

/ahr 2002 ausseben wird.

Anpassung der laufenden
Renten der AHV/IV
auf 2001
Nach der 10. AHV-Revision
werden die am 1. Januar 1997
bereits laufenden Renten bis
2001 vorerst unverändert
weitergeführt. Diese Renten
werden vor 2001 nur aus-
nahmsweise neu berechnet.

Splitting statt
Ehepaarrente
Mit der 10. AHV-Revision
wird die Ehepaarrente durch
zwei individuelle Renten der
Eheleute ersetzt. Das heisst,
dass ein überlebender Ehegat-
te künftig nicht mehr gene-
rell zwei Drittel der bisheri-
gen Ehepaarrente beanspru-
chen kann, wie dies heute
grundsätzlich der Fall ist.

Ab 1997 werden bei Ein-
tritt ins Rentenalter auch
für Verheiratete individuelle

Altersrente des

überlebenden Ehegatten
Wie die vorstehenden Aus-

führungen zeigen, erfolgt
nach der 10. AHV-Revision ei-

ne sehr differenzierte Berech-

nung der individuellen Ren-

ten der Eheleute. Wenn nun
ein Ehegatte stirbt, wird
grundsätzlich die individuelle
Einzelrente - allerdings unpla-
foniert - weiter ausgerichtet.

Da sich daraus - je nach
Anteil am Gesamtanspruch
beider Eheleute - allenfalls
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